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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : SEPTALKAN
UFI : K137-F0Q0-Q00M-JXVT
Produktcode : 2563-023-1
Produktart : Detergens,Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel,

Schädlingsbekämpfungsmittel),Medizinprodukte zur Reinigung oder Desinfektion
Zerstäuber : Versprühen
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten und Ausrüstungen

Reinigung und Desinfektion von Oberflächen durch Nasswischen

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussels

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
dringenden Fragen zu
Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebühr)

Deutschland Giftnotruf der Charité -
Universitätsmedizin Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG

Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

+49 (0) 30 19240

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussels

+352 8002 5500 Kostenlose
Telefonnummer, rund
um die Uhr erreichbar
Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
gefährlichen
Produkten auf
Französisch oder
Deutsch

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6
1010 Wien

+43 1 406 43 43

Inverkehrbringer
DENTIMED Sàrl
Chemin du Croset 9C
CH– 1024 ECUBLENS
SUISSE
T +41 21 861 38 73
info@dentimed.ch - www.dentimed.ch

Hersteller
SODEL
190 rue René Barthélemy
FR– 14100 LISIEUX
FRANCE
T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60
info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu
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Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

145 (aus dem Ausland:
+41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine Kennzeichnung erforderlich

2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Im Zweifelsfall oder bei anhaltenden Symptomen immer einen Arzt rufen. Bewusstlosen
Menschen niemals oral etwas zuführen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. Kein

Erbrechen auslösen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Nicht entzündlich.
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Rauch nicht einatmen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-
unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften.

6.1.2. Einsatzkräfte
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben:

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstung".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verhindern Sie den Eintritt in Regenwassersysteme oder Wasserläufe.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Rückhaltung : Verschüttetes Produkt mit nicht brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand, Erde,
Vermikulit.

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer

die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen halten.
Lagertemperatur : 5 – 35 °C
Lager : Vor Hitze schützen.
Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von brennbaren

Stoffen aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Sodium hydroxide (1310-73-2)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide

OEL TWA 2 mg/m³

Anmerkung M: la mention “M” indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des
irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit
être conçu de telle façon que l’exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des
mesurages, la période d’échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de
pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en
fonction de la période d’échantillonnage. # M: de vermelding “M” duidt aan dat bij de
blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute
vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zĳn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde
nooit overschrijdt. Bĳ een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet
zĳn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan
gerelateerd aan de beschouwde periode.

Rechtlicher Bezug Koninklĳk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Soude caustique / Natriumhydroxid [Aetznatron]

MAK (OEL TWA) [1] 2 mg/m³ (e)

KZGW (OEL STEL) 2 mg/m³ (e)

Kritische Toxizität OAW, Haut, Auge

Notation SSC

Anmerkung NIOSH, OSHA

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021

propan-2-ol (67-63-0)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

OEL TWA 500 mg/m³

OEL TWA [ppm] 200 ppm

OEL STEL 1000 mg/m³

OEL STEL [ppm] 400 ppm

Rechtlicher Bezug Koninklĳk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Propan-2-ol

AGW (OEL TWA) [1] 500 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm

AGW (OEL C) 1000 mg/m³

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II)
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propan-2-ol (67-63-0)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Lokale Bezeichnung Propan-2-ol

Biologischer Grenzwert 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin -
Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung:
11/2012 DFG
25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b)
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG

Rechtlicher Bezug TRGS 903

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung 2-Propanol / 2-Propanol [iso-Propylalkohol, Isopropanol, Isopropylalkohol]

MAK (OEL TWA) [1] 500 mg/m³

MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm

KZGW (OEL STEL) 1000 mg/m³

KZGW (OEL STEL) [ppm] 400 ppm

Kritische Toxizität OAW, Leber, ZNS, Auge

Notation SSC, B

Anmerkung INRS, NIOSH

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021

Ethanol (64-17-5)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Alcool éthylique # Ethanol

OEL TWA 1907 mg/m³

OEL TWA [ppm] 1000 ppm

Rechtlicher Bezug Koninklĳk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Ethanol

AGW (OEL TWA) [1] 380 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol]

MAK (OEL TWA) [1] 960 mg/m³
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Ethanol (64-17-5)

MAK (OEL TWA) [2] 500 ppm

KZGW (OEL STEL) 1920 mg/m³

KZGW (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm

Kritische Toxizität Formal

Notation SSC

Anmerkung INRS, NIOSH

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021

propan-2-ol (67-63-0)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

OEL TWA 500 mg/m³

OEL TWA [ppm] 200 ppm

OEL STEL 1000 mg/m³

OEL STEL [ppm] 400 ppm

Rechtlicher Bezug Koninklĳk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Propan-2-ol

AGW (OEL TWA) [1] 500 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 200 ppm

AGW (OEL C) 1000 mg/m³

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Lokale Bezeichnung Propan-2-ol

Biologischer Grenzwert 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin -
Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung:
11/2012 DFG
25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b)
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG

Rechtlicher Bezug TRGS 903

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung 2-Propanol / 2-Propanol [iso-Propylalkohol, Isopropanol, Isopropylalkohol]

MAK (OEL TWA) [1] 500 mg/m³

MAK (OEL TWA) [2] 200 ppm

KZGW (OEL STEL) 1000 mg/m³

KZGW (OEL STEL) [ppm] 400 ppm

Kritische Toxizität OAW, Leber, ZNS, Auge
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propan-2-ol (67-63-0)

Notation SSC, B

Anmerkung INRS, NIOSH

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2021

Citric acid (77-92-9)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Zitronensäure

AGW (OEL TWA) [1] 2 mg/m³ (E)

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.5. Kontroll-Banderole
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen
Exposition verfügbar sein.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Schützen Sie das Gesicht bei hoher Gefahr mit einem Gesichtsschutz. Das Tragen einer Korrekturbrille ist
kein Schutz. Das Tragen einer Schutzbrille ist nicht obligatorisch. Wenn Ihre Protokolle das Tragen empfehlen, verwenden Sie einen Augenschutz
gegen Flüssigkeitsspritzer, die der Norm EN166 entsprechen. Augen-Notduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition
verfügbar sein

8.2.2.2. Hautschutz

Handschutz:
Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Die Handschuhe müssen je nach Anwendung und Verwendungsdauer am
Arbeitsplatz ausgewählt werden. Das Tragen von Schutzhandschuhen ist nicht obligatorisch. Wenn Ihre Protokolle das Tragen empfehlen,
verwenden Sie geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN374
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Sonstigen Hautschutz
Materialien für Schutzkleidung:
Hautkontakt vermeiden. Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. Vom Personal getragene Arbeitskleidung ist regelmäßig zu waschen. Das
Tragen von Schutzkleidung ist nicht obligatorisch. Wenn Ihr Protokoll dies erfordert, verwenden Sie geeignete chemische Schutzkleidung

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:
Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung, die sauber ist und ordnungsgemäß gewartet wurde. Bewahren Sie die persönliche
Schutzausrüstung an einem sauberen Ort außerhalb des Arbeitsbereichs auf. Sie müssen den Zustand des Schutzes vor jedem Gebrauch
überprüfen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flüssig
Farbe : Farblos.
Aussehen : Hell.
Geruch : Frei von Duftstoffen.
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar
Siedepunkt : Nicht verfügbar
Entzündbarkeit : Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar
Flammpunkt : > 90 °C
Zündtemperatur : Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar
pH-Wert : 6,8 – 7,3
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar
Löslichkeit : Nicht verfügbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar
Dampfdruck : Nicht verfügbar
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar
Dichte : 0,99 – 1,01 g/ml
Relative Dichte : Nicht verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
VOC-Gehalt : 0,09 %
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

pH-Wert: 6,8 – 7,3
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft

pH-Wert: 6,8 – 7,3
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger
Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

SEPTALKAN

Zerstäuber Versprühen

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schäden in der Umwelt.

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft
Nicht schnell abbaubar
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

SEPTALKAN

Persistenz und Abbaubarkeit Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt / erfüllen die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen
Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Behälter vollständig leeren. Etiketten auf dem Behälter aufbewahren. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Verhindern Sie den Eintritt in Regenwassersysteme oder Wasserläufe. Die
Abfallentsorgung erfolgt ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit, ohne die Umwelt
zu schädigen und insbesondere ohne Gefahr für Wasser, Luft, Boden, Pflanzen oder Tiere.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr
gefährlicher Chemikalien unterliegen.
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente
organische Schadstoffe unterliegen
Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen.
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt.
VOC-Gehalt : 0,09 %

Verordnung über Detergenzien (648/2004/CE): Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Komponente %

Desinfektionsmittel

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten
Dieses Produkt enthält Biozidprodukte
Produktart (Biozid) : 2 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung

bei Menschen und Tieren bestimmt sind, 4 - Lebens- und Futtermittelbereich
Zulassungsnummer :
Enthält : Didecyldimethylammoniumchlorid (0,03 % (pourcentage)); BENZALKONIUM CHLORIDE

(0,10 % (pourcentage))
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)
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Schweiz
Lagerklasse (LK) : LK 10/12 - Flüssige Stoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme:

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

ATE Schätzwert der akuten Toxizität

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europäische Norm

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung

IATA Verband für den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport

LC50 Für 50% einer Prüfpopulation tödliche Konzentration

LD50 Für 50% einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Kläranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flüchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt
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Abkürzungen und Akronyme:

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschädliche Eigenschaften

Sonstige Angaben : Da uns die Arbeitsbedingungen des Benutzers nicht bekannt sind, basieren die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt auf unserem aktuellen Kenntnisstand sowie auf nationalen
und gemeinschaftlichen Vorschriften. Das Gemisch darf nicht für andere als die in Abschnitt
1 angegebenen Zwecke verwendet werden zuerst schriftliche Handhabungsanweisungen
erhalten haben. Es liegt jederzeit in der Verantwortung des Benutzers, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen und örtlichen Vorschriften
einzuhalten.

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


